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Vorwort

Die Gemeinde Aldenhoven ist Trägerin der Gemein-
schafts- und Ganztagshauptschule und der Käthe-Koll-
witz-Realschule Aldenhoven. Die Stadt Linnich ist Trä-
gerin der Gemeinschaftshauptschule und der Städtischen
Realschule Linnich.

Im Zuge der allgemeinen Schulentwicklung und durch
die Befragung der Eltern wurde der Bedarf für eine
Gesamtschule im Nordkreis Düren offensichtlich. Die
Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen sind
aufgrund der demografischen Entwicklung rückläufig.
Um die jeweiligen Schulstandorte mit einem bedarfs-
gerechten Schulangebot zu erhalten, auszubauen und zu
sichern, soll zum Schuljahr 2014/2015 eine interkommu-
nale Gesamtschule mit Teilstandorten in Aldenhoven und
Linnich errichtet werden.

Träger dieser interkommunalen Gesamtschule soll der
Schulzweckverband Aldenhoven-Linnich sein.

Amt_02_2015.qxp  06.01.2015  12:31  Seite 9

I n h a l t s a n g a b e :

196. Jahrgang Köln, 6. Juni 2016 Nummer 22

B Verordnungen,  
 Verfügungen und Bekanntmachungen 
 der Bezirksregierung

318. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Mecher-
nich und der Gemeinde Kall über die Auflösung der Haupt-
schule Kall und den Betrieb der Hauptschule Mechernich am 
Standort Kall vom 21. April 2016 Seite 233

C Rechtsvorschriften und 
 Bekanntmachungen anderer Behörden 
 und Dienststellen

319. 155. Sitzung der Verbandsversammlung des Bergischen Abfall-
wirtschaftsverbandes Seite 236

320. Bekanntmachung über die Sitzung der Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes Sparkasse KölnBonn am 16. Juni 2016 
 Seite 236

321. Aufgebot eines Sparkassenbuches  
h i e r :  Stadtsparkasse Wermelskirchen Seite 237

E Sonstige Mitteilungen

322. Liquidation  
h i e r :  Boogie-Woogie TSG Sexy-Hexy e. V. Seite 237

233

B Verordnungen,  
 Verfügungen und Bekanntmachungen 
 der Bezirksregierung

318. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
 zwischen der Stadt Mechernich und der 
 Gemeinde Kall über die Auflösung der Hauptschule  
 Kall und den Betrieb der Hauptschule Mechernich 
 am Standort Kall vom 21. April 2016

Aufgrund § 78 Abs. 8 des Schulgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (SchulG NRW) in der Fassung 
vom 15. Februar 2005 (GV NRW S. 102) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV.NRW.S. 499) in Ver-
bindung mit den §§ 1 und 23 ff. des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der derzeit 
gültigen Fassung (SGV NRW 202) schließen die Stadt 
Mechernich und die Gemeinde Kall folgende öffentlich-
rechtliche Vereinbarung:

Präambel

Im Interesse einer optimalen Beschulung der bis zum 
31. Juli 2018 sukzessiv auslaufenden Hauptschulen  
Mechernich und Kall hat der Rat der Gemeinde Kall am 
17. November 2015 beschlossen, die Hauptschule Kall 
zum

1. August 2016

aufzulösen; der Rat der Stadt Mechernich hat am 16. De-
zember 2015 beschlossen, die Hauptschule Mechernich 
ab dem 

1. August 2016

am Standort 53925 Kall, Auelstraße 47 zu betreiben. Die 
bis zum 

31. Juli 2016

die Hauptschule Kall besuchenden Schüler/innen werden 
ab dem

1. August 2016

an der Hauptschule Mechernich am Standort Kall be-
schult, soweit eine entsprechende Anmeldung vorliegt. 
Die Aufgaben des Schulträgers werden auf die Stadt Me-
chernich übertragen. Die zwischen den Kommunen ab-
zuschließende öffentlich-rechtliche Vereinbarung regelt 
Einzelheiten der Übertragung.

§ 1 
Standort

(1) Die Stadt Mechernich betreibt die Hauptschule Me-
chernich ab dem 1. August 2016 bis zum vollzoge-
nen sukzessiven Auslauf (31. Juli 2018) am Standort 
53925 Kall, Auelstraße 47.

(2) Die Schule führt die Bezeichnung „Hauptschule 
 Mechernich“.
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(3) Zum Zeitpunkt 1. August 2016 umfasst die Schule die 
Jahrgänge 9 und 10 und läuft sukzessive bis zum

31. Juli 2018

aus. 

(4) Die bis zum

31. Juli 2016

 die Hauptschule Kall besuchenden Schüler/innen 
werden ab dem 

1. August 2016

 an der Hauptschule Mechernich am Standort Kall be-
schult, soweit eine entsprechende Anmeldung erfolgt. 

§ 2 
Übertragung der Aufgaben des Schulträgers und 

Zusammenarbeit

(1) Die Aufgaben des Schulträgers werden gemäß § 78 
Abs. 8 SchulG NRW i. V. § 23 Abs. 1 GkG NRW 
delegierend auf die Stadt Mechernich übertragen.

(2) Zum Zwecke des gegenseitigen Informationsaustau-
sches wird jährlich mindestens ein Gesprächstermin 
zwischen den Vereinbarungspartnern unter Beteili-
gung der Schulleitung vereinbart. 

(3) Die Stadt Mechernich beteiligt die Gemeinde Kall 
rechtzeitig an allen wesentlichen und nicht gering-
fügigen schulorganisatorischen und finanziellen Ent-
scheidungen, die sie als Schulträger trifft.  

§ 3 
Organisation

(1) Die Gemeinde Kall stellt das erforderliche Gebäude 
und dessen Einrichtung für alle Schüler/innen, die an 
diesem Standort aufgenommen werden, zur Verfü-
gung.

 Dazu gehört auch das hierzu erforderliche Personal 
 (Sekretärin, Hausmeister, Reinigungskräfte).

(2) Eine von der Gemeinde Kall beabsichtigte andere 
oder parallele Teilnutzung des Gebäudes bedarf der 
Abstimmung mit der Stadt Mechernich.

(3) Die Schule wird nicht im gebundenen Ganztag 
 geführt. Ein Offenes Ganztagsangebot wird vorge-
halten. 

§ 4 
Kosten

(1) Die Gemeinde Kall trägt als Eigentümerin des Ge-
bäudes alle im Zusammenhang mit der Bewirtschaf-
tung und Unterhaltung entstehenden Kosten gemäß 
§§ 94 ff. SchulG NRW und führt die Maßnahmen 
 eigenverantwortlich aus. 

(2) Die Stadt Mechernich entrichtet ab dem 1. August 
2016 für die anfallenden Betriebs- und Bewirtschaf-
tungskosten eine Pauschale in Höhe von 60 000,00 E 
pro Schuljahr. Die Zahlung erfolgt ab dem

1. August 2016

 in monatlichen Abschlägen in Höhe von jeweils  
5 000,00 E zum 5. eines Monats. Eine Endabrechnung 
erfolgt nicht.

(3) Die Stadt Mechernich und die Gemeinde Kall über-
nehmen jeweils die Fahrtkosten für die Schüler/innen 
aus ihrer Kommune gemäß den vertraglichen Verein-
barungen mit den jeweiligen Verkehrsunternehmen. 
Schülerbeförderungskosten, die nicht direkt der Stadt 
Mechernich oder der Gemeinde Kall zugeordnet 
werden können (z. B. für auswärtige Schüler/innen), 
übernehmen beide Kommunen jeweils zur Hälfte.

§ 5 
Budget

(1) Die Stadt Mechernich als Schulträger stellt ein Budget 
für den laufenden Schulbetrieb (Ergebnishaushalt) 
zur Verfügung. Die auf die Gemeinde Kall anteilig 
nach Schüler/innen aus deren Gebiet anfallenden 
Kosten werden quartalsweise von der Stadt Mecher-
nich in Rechnung gestellt. Als Maßstab für die Kos-
tenaufteilung wird die zum jeweiligen Quartalsende 
maßgebliche Schülerzahl der jeweiligen Kommune 
herangezogen. Kosten, die nicht direkt der Stadt Me-
chernich oder der Gemeinde Kall zugeordnet werden 
können (z. B. für auswärtige Schüler/innen), über-
nehmen beide Kommunen jeweils zur Hälfte.  

 Aufwendungen des Finanzplanes werden direkt den 
jeweiligen Kommunen zugeordnet und von diesen 
getragen. 

(2) Die Schulleitung entscheidet eigenverantwortlich 
über die zweckentsprechende Verwendung der zur 
Verfügung gestellten Mittel.

(3) Soweit eine direkte Zuordnung von Kosten zu den je-
weils beschulten Schüler/innen nicht möglich ist, er-
folgt eine Aufteilung auf Basis der Schülerzahl aus der 
jeweiligen Kommune (Stichtag 15. Oktober) für das 
jeweilige Schuljahr. Soweit die Stadt Mechernich in 
ihrer Eigenschaft als Schulträger in Vorleistung tritt, 
sichert die Gemeinde Kall eine unverzügliche Beglei-
chung zu.

§ 6 
Sonstige Kostenvereinbarung

(1) Die Stadt Mechernich als Schulträger meldet zeitge-
recht die Schülerzahl für die Berechnung der Schlüs-
selzuweisungen gemäß Gemeindefinanzierungsge-
setz (GFG), unter separater Ausweisung der auf die 
Gemeinde Kall entfallenden Schülerzahl. Schüler/
innen, die keiner der beiden Kommunen direkt zu-
geordnet werden können, werden diesen jeweils zur 
Hälfte zugeordnet.

(2) Sofern die entsprechend der Schülerzahl auf die Ge-
meinde Kall entfallenden Zuweisungen nach Ab- 
satz 1 nicht unmittelbar an die Gemeinde Kall aus-
gezahlt werden können, leitet die Stadt Mechernich 
diese unverzüglich weiter.

(3) Die Schulpauschale/Bildungspauschale gemäß § 17 
Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) wird unmittel-
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bar an die Stadt Mechernich gezahlt. Diese leitet die 
auf die Gemeinde Kall anteilig entfallenden Mittel 
nach Schüler/innen aus deren Gebiet zum Stichtag  
15. Oktober unmittelbar an diese weiter. Schüler/
innen, die keiner der beiden Kommunen direkt zu-
geordnet werden können, werden diesen jeweils zur 
Hälfte zugeordnet.

(4) Aufgaben, die die Stadt Mechernich im Einzelfall im 
Auftrag der Gemeinde Kall übernimmt, werden die-
ser gegebenenfalls in Rechnung gestellt.

§ 7 
Vermögensauseinandersetzung

Eine Vermögensauseinandersetzung findet nicht statt. 
Durch diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung bleibt das 
Vermögen der Stadt Mechernich und der Gemeinde Kall 
unangetastet.

§ 8 
Kommunalpolitische Beratungen und Beschlüsse

(1) Kommunalpolitische Beschlüsse der Stadt Mecher-
nich, die diese in ihrer Eigenschaft als Schulträger 
fasst und die unmittelbare Auswirkungen auf die 
Gemeinde Kall bzw. die Schüler/innen der ehem. 
Hauptschule Kall haben, bedürfen der vorherigen 
Anhörung der Gemeinde Kall.

(2) Die Vorbereitung von Beschlüssen (Vorlagen, Erläu-
terungen pp.) in den kommunal-politischen Gremien 
sowie deren Umsetzung obliegt den jeweiligen Kom-
munen, wobei einheitlich lautende Beschlussvorlagen 
untereinander abgestimmt werden.

(3) Die Stadt Mechernich verpflichtet sich in ihrer Eigen-
schaft als Schulträgerin darauf hinzuwirken, dass die 
Schulleitung bei Bedarf in dem zuständigen kommu-
nal-politischen Gremium der Gemeinde Kall über die 
Entwicklung der Schule informiert.

§ 9 
Laufzeit der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung

(1) Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung gilt für den 
Zeitraum 

1. August 2016 bis 31. Juli 2018.

(2) Die zum Zeitpunkt

1. August 2016

 bestehenden Klassen sind bis zum

31. Juli 2018

 unter den in dieser Vereinbarung getroffenen Rege-
lungen fortzuführen.

§ 10 
Bereitschaft zur Nachbesserung, Streitigkeiten

(1) Sollten aus dem laufenden Betrieb der Schule Ergän-
zungen oder Änderungen dieser Vereinbarung not-
wendig werden, erklären die beteiligten Kommunen 
hierzu ihre grundsätzliche Bereitschaft. 

(2) Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung werden von 
den Vereinbarungspartnern gütlich durch offene 
Aussprache geregelt. Hierbei ist besonders das Wohl 
der Schule sowie der Schülerinnen und Schüler zu 
berücksichtigen. Bleibt die Aussprache ergebnislos, 
wird gemäß § 30 GkG die Aufsichtsbehörde zur 
Schlichtung angerufen.

§ 11 
Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam 
sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, an-
stelle einer unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestim-
mung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu 
treffen.

§ 12 
Inkrafttreten

Die Vereinbarung bedarf der Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde gemäß § 24 GkG NRW  i. V. m. § 78 Abs. 8 
SchulG NRW. Sie tritt am 1. August 2016 in Kraft.

Mechernich,  Kall,  
den 21. April 2016 den 21. April 2016

Für die Stadt Mechernich Für die Gemeinde Kall 
Dr. Hans-Peter  S c h i c k  Herbert R a d e r m a c h e r 
Bürgermeister Bürgermeister

Thomas  H a m b a c h Michael  H e l l e r 
Erster Beigeordneter Allgemeiner Vertreter

Genehmigungs- und Bekanntmachungsvermerk

Die vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
wird hiermit gemäß §§ 24 Abs. 2, 29 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG NRW) in der 
zurzeit geltenden Fassung (SGV NRW 202) in Verbin-
dung mit § 78 Abs. 8 des Schulgesetzes NRW in der zur-
zeit geltenden Fassung (SGV NRW 223) und des Erlasses 
des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Lan-
des NRW vom 3. Juli 2012 zur Aufsicht über Schulver-
bünde aufsichtsbehördlich genehmigt sowie gemäß § 24 
Abs. 3 Satz 1 GkG NRW öffentlich bekannt gemacht.

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird gemäß  
§ 24 Abs. 4 GKG NRW in Verbindung mit § 12 der Ver-
einbarung am 1. August 2016 wirksam.

Köln, den 18. Mai 2016

Bezirksregierung Köln

Az. 48.02

Im Auftrag

gez.  N i c k e l
ABl. Reg. K 2016, S. 233
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C Rechtsvorschriften und 
 Bekanntmachungen anderer Behörden 
 und Dienststellen
319. 155. Sitzung der Verbandsversammlung  
 des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes 

 am Freitag, den 17. Juni 2016, 15.00 Uhr,  
 im Seminarraum 
 des Bergischen Energiekompetenzzentrums 
 Am Berkebach, 51789 Lindlar

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der 
Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit

2. Einführung und Verpflichtung von Mitgliedern und 
stv. Mitgliedern der Verbandsversammlung

3. Bestimmung eines Mitgliedes der Verbandsversamm-
lung zur Mitunterzeichnung der Niederschrift

4. Wahl eines Mitgliedes der Gesellschafterversamm-
lung der AVEA GmbH & Co. KG und AVEA 
 Verwaltungs- und  Beteiligungs GmbH sowie der RE-
LOGA Holding GmbH & Co. KG und  RELOGA 
Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH

5. Gremienbesetzung des Aggerverbandes

6. Einwohnerfragestunde

7. Aktuelle Berichterstattung der Geschäftsführung und 
des Verbandsvorstehers

8. Zwischenbericht zum 31. März 2016

9. Feststellung des Jahresabschlusses 2015 mit Beschluss 
über die Ergebnisverwendung

10. Entlastung des Verbandsvorstehers für das Wirt-
schaftsjahr 2015

11. Jahresband und Geschäftsbericht 2015 

12. Wertstoffgesetz

13. Sachstand :metabolon

14. Anträge 

15. Anfragen und Mitteilungen 

16. Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil

17. Personalangelegenheiten

18. Genehmigung von Eilentscheidungen

19. Vertragsangelegenheiten 

20. Auftragsvergaben 

21. Gesellschafterversammlung der AVEA Verwaltungs- 
und Beteiligungs GmbH

22. Gesellschafterversammlung der AVEA GmbH & Co. 
KG

23. Gesellschafterversammlung der RELOGA Verwal-
tungs- und Beteiligungs GmbH

24. Gesellschafterversammlung der RELOGA Holding 
GmbH & Co. KG

25. Anträge

26. Anfragen und Mitteilungen

27. Verschiedenes

Engelskirchen, den 30. Mai 2016

gez. Eduard  W o l f 
 – Vorsitzender der Verbandsversammlung – 

ABl. Reg. K 2016, S. 236

320. Bekanntmachung über die Sitzung der 
 Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
 Sparkasse KölnBonn am 16. Juni 2016

Am

Donnerstag, dem 16. Juni 2016 um 18.00 Uhr

findet in der Aula des Deutschen Sparkassen- und Gi-
roverbandes e. V., Kaiserstraße 221, 53113 Bonn, eine 
Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Sparkasse KölnBonn statt.

Tagesordnung

A. Öffentliche Sitzung:

1. Begrüßung, Informationen zum Sitzungsablauf, Fest-
stellung der ordnungsgemäßen Einladung und der 
Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung über die Behand-
lung der Tagesordnungspunkte in öffentlicher oder 
in nicht-öffentlicher Sitzung sowie Anerkennung der  
Tagesordnung

2. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche 
Sitzung der Verbandsversammlung vom 17. Novem-
ber 2015

3. Genehmigung der durch den Verwaltungsrat der Spar-
kasse KölnBonn beschlossenen Bestellung von Frau 
Dr. Nicole Handschuher als Mitglied des Vorstandes 
der Sparkasse KölnBonn

4. Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 
der Sparkasse KölnBonn für das Geschäftsjahr 2015 an 
die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Spar-
kasse KölnBonn sowie Beschlussfassung der Zweck-
verbandsversammlung über die Entlastung der Organe 
der Sparkasse KölnBonn

5. Beschlussfassung der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Sparkasse KölnBonn auf Vorschlag 
des Verwaltungsrates der Sparkasse KölnBonn über die 
Verwendung des Jahresüberschusses des Geschäftsjah-
res 2015 der Sparkasse KölnBonn 

6. Mitteilungen und Anfragen

B. Nicht-öffentliche Sitzung

7. Genehmigung der Niederschrift über die nicht-öffent-
liche Sitzung der Zweckverbandsversammlung vom 
17. November 2015

8. Verschiedenes

Zweckverband Sparkasse KölnBonn

Bonn, den 25. Mai 2016

gez. Guido D é u s  gez. Henriette R e k e r

Vorsitzender der Verbands- Vorsteherin des 
versammlung Zweckverbandes

ABl. Reg. K 2016, S. 236
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321. Aufgebot eines Sparkassenbuches 
 h i e r :  Stadtsparkasse Wermelskirchen

Antragsgemäß wird das nachbezeichnete Sparkassen-
buch als in Verlust geraten oder abhanden gekommen 
gemäß Zweiter Teil, Abschnitt 6 der Allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften – AVV – zum Sparkassengesetz (SpkG) 
vom 27. Oktober 2009 aufgeboten: Stadtsparkasse Wer-
melskirchen, Kontonummer: 381510916.

Der Inhaber wird hiermit aufgefordert, binnen 3 Mo-
naten seine Rechte unter Vorlegung des Sparkassenbu-
ches anzumelden, andernfalls wird das Buch für kraftlos 
erklärt.

Wermelskirchen, den 24. Mai 2016

Stadtsparkasse Wermelskirchen 
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2016, S. 237

E Sonstige Mitteilungen
322. Liquidation 
 h i e r :  Boogie-Woogie TSG Sexy-Hexy e. V.

Die „Boogie-Woogie TSG Sexy-Hexy e. V.“ (VR 4228) 
Amtsgericht Aachen ist aufgelöst worden und befindet 
sich in der Liquidation.

Die Gläubiger des Vereins werden aufgefordert, ihre 
Ansprüche gegen den Verein bei einem der Liquidatoren 
anzumelden.

Marita Hoffmann, Am Zollhaus 3, 41812 Erkelenz

Heinz-Josef Grefen, van der Straeten-Weg 4, 52525 
Heinsberg

Die Liquidatoren 
ABl. Reg. K 2016, S. 237
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